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men eine für die Durchführung von Gewalt
tätigkeiten vorgesehene Person unter einem 
Vorwand an den dafür vorgesehenen Ort 
schickt, ist nicht an der darauffolgenden 
Rowdytat beteiligt, hat hierzu jedoch Bei
hilfe im Sinne von § 22 Abs. 2 Ziff. 3 ge
leistet.
Anstiftung ist möglich; sie ist keine nach 
§ 215 Täterschaft begründende Beteili
gung.

3.4 Gewalttätigkeiten sind unerlaubte kör
perliche Einwirkungen auf andere Perso
nen, die mit einer erheblichen Beeinträchti
gung des oder der Angegriffenen verbun
den sind. In Erscheinungsform und Aus
wirkungen geringfügige Einwirkungen, 
z. B. leichtes Anrempeln, Beiseiteschieben 
oder Beiseiteziehen ohne größere Kraftan
wendung, fallen nicht unter den Begriff 
der Gewalttätigkeiten, wenn es bei die
sen geringfügigen Einwirkungen bleibt und 
sie nicht etwa lediglich den provokatori
schen Beginn eines insgesamt schwerwie
genden Angriffs bilden oder den integrier
ten arbeitsteiligen Beitrag des Beteiligten 
an einer Zusammenrottung darstellen, de
ren Gesamtangriff in rowdyhaften Gewalt
tätigkeiten besteht. Darüber hinaus kommt 
es auf das Ausmaß des physischen Kraft
aufwandes dann nicht an, wenn unter Aus
nutzung technischer oder sonstiger Hilfs
mittel nachhaltige körperliche Einwirkun
gen herbeigeführt werden. Es muß sich 
auch nicht notwendig um Einwirkungen 
handeln, in deren Folge das körperliche 
Wohlbefinden (z. B. durch Schmerzen) be
einträchtigt wird. Vielmehr sind auch an
dere Einschränkungen, z. B. der Bewe
gungsfreiheit durch gewaltsames Festhal
ten, Niederdrücken oder Zurückdrängen 
als Gewalttätigkeiten erfaßbar. Soweit Ge
walttätigkeiten in der Mißhandlung ande
rer bestehen, braucht die körperliche Ein
wirkung noch nicht die Qualität einer Kör
perverletzung im Sinne des §115 erreicht 
zu haben.

4. Drohungen sind ernstzunehmende An
kündigungen eines vom Täter herbeizufüh
renden erheblichen Nachteils. Unter wel
chen Voraussetzungen ein erheblicher

Nachteil vorliegt, läßt sich nur unter Be
rücksichtigung aller sachlichen und persön
lichen Umstände des konkreten Falles und 
der jeweiligen Tatsituation bestimmen. 
Dabei muß der in Aussicht gestellte Nach
teil in seiner Schwere den anderen Bege
hungsweisen des Rowdytums entsprechen. 
Es muß sich nicht notwendig um die An
kündigung von Gewalttätigkeiten, sondern 
es kann sich auch um erhebliche Nachteile 
anderer Art handeln. Demnach genügt z. B. 
die Ankündigung, die im Eigentum eines 
anderen stehenden Gegenstände zerstören 
oder beschädigen zu wollen. Ob der Täter 
die Nachteilszufügung auf Grund eigenen 
Tätigwerdens oder des von ihm beeinfluß
ten Handelns eines anderen in Aussicht 
stellt, ist für dié Tatbestandsmäßigkeit sei
nes Verhaltens unerheblich. Eine Drohung 
liegt auch vor, wenn der angedrohte erheb
liche Nachteil nicht den Bedrohten, son
dern eine dritte Person treffen soll, die zu 
dem Bedrohten in solchen persönlichen Be
ziehungen steht, daß sich der sie treffende 
Nachteil auch als ein Nachteil für den 
Adressaten der Drohung darstellt. Das wird 
in der Regel bei engen verwandschaftlichen 
Beziehungen zutreffen, aber auch in ande
ren Fällen, z. B. beim Verlöbnis. Die Dro
hung muß ernstzunehmen sein, d. h. objek
tiv den Eindruck der Ernsthaftigkeit er
wecken. Der Täter muß diesen Eindruck 
herbeiführen wollen; rechtlich unerheblich 
bleibt, ob er die Drohung auch verwirkli
chen will.

5. Grobe Belästigungen sind alle nicht als 
Gewalttätigkeiten und Drohung erfaßba
ren nachhaltigen Beeinträchtigungen ande
rer Personen, die die öffentliche Ordnung 
und Sicherheit oder das sozialistische Ge
meinschaftsleben erheblich stören. Sie kön
nen im wiederholten oder dauernden Ver
stellen von Geh- oder Fahrwegen bzw. von 
Aus- und Eingängen und in wiederholten 
oder andauernden belästigenden körperli
chen Einwirkungen auf andere Personen be
stehen, denen noch nicht die Qualität von 
Gewaltätigkeiten zukommt. Auch über Hie 
Einwirkung auf Sachen können grobe Be
lästigungen von Personen vorgenommen 
werden, ohne daß eine Beschädigung dieser
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